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REPUBLIK öSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
. 2 W . 2 

• • 1.Ca 1 .,l 
1010 WIen, den ........................................... , ....... , ........... ,197 ..... . 

Stubenring 1 
T t1ephon 57 56 S5 

-I-t2Jt / A. B. 
ZU-..j236 /J .. 
Präs. am ... ls.J~~L1973 

der Anfrace der Abceordneten Dr.Reinhart, Treichl, 
-lJ"~ Cc·1l"::lY1z l':a'ir L:',-,.-.-. .... rTo""""J· c ""'I~e~ r:.-encsC'~Y'I a-n elen .~ • /..) ~_-'- '-' .. ..1 , 1".; , 1..J b b ,J.~ ~ ... ~ ~. uJ.l. ,-1 ~'G J.-'- J.l , 

Bundesminister für soziale Verwaltu~s betreffend 
den Ent~mrf eines Bsterreichisch-italienischen Ab­

kobI'1e11B über Soziale Sicherheit 

Mi t d'er vorliegenöen Anfrage wurde folgende :B'rage 

gestellt: 

"Sind Sie im Interesse der zahlreichen österrei­

chischen Pensionswerber bereit, die Vorschl~ge der 

Tiroler Arbeiterkammer bZ'l'J. des Österreichischen Ar­

beiterkammertages bei den Verhandlungen über die Neu­

fassung eines österreichisch-italienischen Sozialver­

sicherungsabkommens mit Nachdruck zu vertreten?" 

Die erwfihnten Vorschlf~.ge betreffen 

a) die Aufnahme einer Bestimmung, vwnach die 80-

zialversicheruncstre.ger der Vertragsstaaten 

innerhalb einer angemessenen Frist n~ch Antrag­

steIlunG das Feststellunesverfahren bescheid­

m~ßig abzuschließen haben. 

b) die Aufnahme einer Bestimcung, \'JOnach die erst­

malice J?lüssigrcachung eines Leistungs8.nspruches 

unYittelbar nach der Bescheiderteilune zu er­

folcen hat und 

c) die entsprcchene] cn Be stin:1llUncen de s Abl:oml:Jens 

für eine bevorzuGte ErlediGunc von :Leistunc;ry­

s-crci tverfCl.nrcn bZi'.'. G::urnnisldac;en iI;; Hnhmcn 
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Zu dieser Anfraze beehre ich mich, folgendes mit­

zntcilen: 

Eine Rec;elunc;, ,','elcheoie D::-:uer des zwischenstaat­
lichen Verfahrens zur Feststellung der Pensions(Renten)­
ansprüche aus der Fensicns(Eenten)versicherung betrifft, 
- • Tl 1 ".. . h t -r-. 1 " bz\'.'. elDe neGe uns I1Ir elne ",evorzuge .t,r eOl(juns von 
Lei.stuyq::;sstrei tverfahren oder Sr,umnisklagen ist bisher 
ili l::einer:l internationaleIJ. In8trur~:ent über Soziale Sicher-

•• , - • ~7 'lI' . liDer ale hers~e_ unß 8lnes internctionalen Gegenseitig-
1".1- , ~'l' . ' ~.. -, .. - h rl"'" bt . d ' 
"::ell;sver.nc.~ -;:;nlBses l:ur ale \,8,_"rlJ.ng \.leI' Hec. e ln ,er 

Invalidi t2.ts-, Al ters- und Einterbliebenenversicherung, 
noch die Verordnung Nr.'1LJ-08!71 des Betes der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft vom 14.Juni 1971 zur Anwendung 
der Systeme der Sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und 

deren Familien, die innerhalb der Ger.'leinschaft zu- und 
abwandern, noch das von Österreich unterzeichnete Euro­
päische Abkoffilaen über Soziale Sicherheit derartige Rece­

lungen 0 Desgleichen sind solche, den internationalen 
Usancen widersprechende Regelungen in keinem der bisher 
von österreich abgeschlossenen Abkommen über Soziale 
Sicherheit mrgesehen. 

Der Aufnahme einer Regelung betreffend die Deuer 
des zwischenstaatlichen Pensions(Renten)feststellungs­
verfahrens in das in Aussicht genommene Bsterreichisch 
-italienische Abkommen über .soziale Sicherheit würde 
jedenfalls die ZustiIl1mung des Verhandlungspartners vor­
aussetzen~ mit der jedoch wecen des Fehlens fhnlicher 
Re[eluncen im Gesamten internationalen Bereich nicht 
zu rechnen ist. Aber selbst für den Fell, daß eine der­
artice Rece lune zustande k3.8e, \'78.re elemi t letztlich nur 
eine lex imperfects. ceschaffen, deren Einhaltunc mit 
keinel'lei Bc!.llldionen C.urc':lce~~etzt 'V'erc"len könnte. 

Es ~ir6 je~och bei aer bevorstehenden Fortsetzung 
der IÜ':·icrun:""·ve,-·ll f"nr~ ll'D ,-. PYI betreffenc1 das österre i-"" .... .1 •. t..<U .. J. J.. '.,. ' . .4 A. -'l .... ... 1._ 

'. 
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cl:d.E:cll-i-cD.lienü;che A N~Ol;lTl}f:n tiber Soziale Sicherheit ver-

eucht wer~en, VOL itnlienischer Seite eine offizielle 
::~'llsasc ,::.oel' eir,e beschleunicte Durchführung ces Eentcn-

feststellunesverfahrens in den vom Abkommen erfaßten 
'-~"l~ . . 
}a len zu errelcnen. 

Hinsichtlich der verz5rerten tberweisunr der bei 
~ ~ 

Zuerkenm..lnc der i talieniscben Renten f2~11igen Renten-
nachzahlungen wird bemerkt, daß nach Art.13 der Verein-

barung vom C.Oktober 'lS55 zur Durchführung des der­
zeit geltenden 5sterreichisch-italienischen Sozia1-
versichert1.ngsvertrages (Amtliche Nachrichten des Bun-, 
Q-ec'Tr'~""l' cterl'u'''s .t:>i~r soz; .-,le \Te"",qa"' .... unO' 10 r::,co c: 4'70 f'f' '\ . ;._~_ ... -'-J..i. ~ .• ili l.L·_ '"L.CJ.. \ J.I..',. J .. U Cl .// """"41" __ -0/ 

die Ren-ben der italienischen Invaliditats-, Alters-
1...md Einterbliebenenversicherung den in ÖsterX'eich wohn­
haften Berechtigten von der Generaldirektion des 
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in Rom 
durch Vermittlung des Hauptverbandes der österreichi­
schen Sozialversicherungsträger zu zahlen sind •. Nach 
italienischer Darstellung biJ.det diese Regelung die 

-T , f" d . iT·· ." frb . ~ UrsaCDe ~ur 1e verzogerungen lD aer 0 erwelsung aer 
italienischen Rentennachzahlungen, da bei der Zentrale 
des ITIPS. ~n Rom infolge Personalmangels eine raschere 
Abwicklung nicht m6glich sei. Schon anl~ßlich der im 
September 1972 stattgefundenen ersten Phase der Re­
e;ierunr;sverhandlungen über das neue Abkommen 1,'JUrde in 
Aussicht genommen, nach Abschluß des Abkommens Ver­
handlungen über eine neue Durchführungsvereinbarung 
aufzunehmen, in vJelcher vorgesehen werden soll, daß 
die gesenseitige überweisung der Pen~ionen (Renten) 
ohne Einschaltung von Verbindungsstellen direkt er­
folgen soll, 'vie (lies 7..B. im Verhältnis zum Verei­
nißten Könie;reich von Groß'bri tannien und Nordirland 
nach dem österreichisch-britischen Abkommen über So­
ziale SicheI'hei t der Fe}ll ist. Da hiedurch ci ie von 
italienischer Deite gecebene Becrlindung flir die der-
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2siticen Verz5cerUD[en hinf~llis sein bleibt 

:::icntonnechzo.hlungen in Einkunft \'esentlich rascher 
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